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Mitgliederinformation 

 

Bundesverfassungsgericht entschied zur Akkreditierung von Studien-

gängen  

Bonn, 23. März 2016. Das Bundesverfassungsgericht fordert den Landesgesetzgeber 

NRW in seiner aktuellen Entscheidung auf, spätestens bis zum 31. Dezember 2017 we-

sentliche Regeln der Akkreditierung wie zur Verfahrenseinleitung, zum Verfahren, zur 

Rechtsform der Entscheidungen der Agenturen und zu den Folgen bei fehlender Um-

setzung von Auflagen der Agenturen sowie zum zeitlichen Abstand der Reakkreditie-

rung festzulegen. Die Entscheidung betrifft die Programmakkreditierung, aber ebenso 

die staatlichen Hochschulen.  

Aufgrund des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 17. Februar 2016 

muss der Gesetzgeber zunächst in Nordrhein-Westfalen (NRW) bei der Akkreditierung, die 

eine grundrechtsrelevante Entscheidung ist, die maßgeblichen Regelungen selbst treffen. 

Die bisher vom Akkreditierungsrat aufgestellten Regelungen sind dafür nicht ausreichend, da 

sie der gesetzgeberischen Regelung entbehren, so das Bundesverfassungsgericht zu der 

diesen Sachverhalt betreffenden Richtervorlage aufgrund eines Beschlusses des Verwal-

tungsgerichts Arnsberg. Insbesondere muss der Gesetzgeber regeln, wer Entscheidungen 

zu treffen hat und wie das Akkreditierungsverfahren ausgestaltet wird. Derzeit erfolgen Ak-

kreditierungen anhand der „Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und für die 

Systemakkreditierung“ des Akkreditierungsrates Drs. AR 20/2013 und weiterer ergänzender 

Regelwerke.  

Geklagt hatte eine private Fachhochschule gegen eine Akkreditierungsagentur, die die Ak-

kreditierung zweier ihrer Studiengänge versagte.  

Die aktuelle Entscheidung betrifft auch die staatlichen Hochschulen in NRW, denn das Hoch-

schulgesetz in NRW sieht in § 7 Absatz 1 als Voraussetzung der Aufnahme des Studienbe-

triebs in einem Studiengang den erfolgreichen Abschluss der Akkreditierung vor. Das Judikat 

betrifft darüber hinaus auch jene Bundesländer, die eine obligatorische Akkreditierung für 

Studiengänge vorschreiben, denn dem Verfahren fehlt auch in diesen Ländern das juristi-

sche Fundament. Wobei die Regelungen sehr unterschiedlich ausfallen. Manche Bundeslän-

der wie Berlin verzichten völlig darauf. Andere wie Bayern oder Sachsen-Anhalt haben de-

taillierte Vorschriften.  

Das Gericht stellt die Akkreditierung als eine externe Qualitätssicherung der Hochschullehre 

selbst nicht infrage. Diese sollte neben den wissenschaftlich-fachlichen Kriterien auch Studi-

enorganisation, die Studienanforderungen und den Studienerfolg bewerten, z. B. ob der Stu-

diengang den Berufszugang ermöglicht. Für die Abschaffung der Akkreditierung bietet daher 
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der Beschluss des BVerfG also keine direkte juristische Schützenhilfe. Der Gesetzgeber 

muss jedoch für die Qualitätssicherung, die durch die Akkreditierung erfolgt, ein Gesamtge-

füge schaffen, in dem Entscheidungsbefugnisse und Mitwirkungsrechte, Einflussnahme, In-

formation und Kontrolle so ausgestaltet sind, dass Gefahren für die Freiheit der Lehre ver-

mieden werden. 

Kritisiert wird, dass der Gesetzgeber in den bisherigen Normen zur Akkreditierung lediglich 

sehr unkonkret auf „geltende Regelungen“ verweist, nach denen akkreditiert werden soll. 

Selbst eine grobe Zielbestimmung durch den Hinweis auf fachlich-inhaltliche Mindeststan-

dards und die Berufsrelevanz der Abschlüsse fehlt. Es fehlen auch gesetzliche Regelungen 

zur Verfahrenseinleitung, zum Verfahren der Akkreditierung, zur Rechtsform der Entschei-

dungen der Agenturen und des Akkreditierungsrates der Akkreditierungsstiftung, zu den Fol-

gen bei fehlender Umsetzung von Auflagen der Agenturen sowie zum zeitlichen Abstand der 

Reakkreditierung. Auch das Akkreditierungsstiftungsgesetz lässt das Verfahren, die Rechts-

natur und die Rechtswirkungen der Akkreditierungsentscheidungen weitgehend ungeklärt. 

Der Landesgesetzgeber wurde nun beauftragt, eine Neuregelung vorzunehmen, die den ver-

fassungsrechtlichen Anforderungen Rechnung trägt. Da auch länderübergreifende Abstim-

mungsprozesse anstehen, ist dafür ein ausreichender Zeitraum bis zum 31. Dezember 2017 

eingeräumt worden. Bis dahin gelten die mit dem Grundgesetz unvereinbaren derzeitigen 

Normen fort. 
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++hlb-Kolloquium 2016: Wissenschaftsfreiheit – quo vadis? 28. November, Wissenschaftszentrum Bonn 

+++ 

Programm: siehe „Aktuelle Termine“ unter hlb.de, zur Online-Anmeldung: http://hlb.de/anmeldung-kolloquium/ 

 

Der Hochschullehrerbund hlb ist der Berufsverband der Professorinnen und Professoren an Fachhochschulen in 

Deutschland. Er ist konfessionell, parteipolitisch und gewerkschaftlich unabhängig. Er hat zurzeit 6.500 Mitglieder. 

Seine Aufgabe ist es, das Profil dieser Hochschulart, die Wissenschaft und Praxis miteinander verbindet, in der 

Öffentlichkeit darzustellen. Der hlb fördert die Kommunikation zwischen den Lehrenden und Forschenden, den 

Unternehmen in der freien Wirtschaft und den Arbeitgebern in der öffentlichen Verwaltung. Er berät seine Mitglie-

der in allen Fragen der Ausübung des Hochschullehrerberufs und gibt zweimonatlich das Periodikum „Die Neue 

Hochschule“ heraus, die einzige Fachzeitschrift für ausschließlich fachhochschulspezifische Themen. 
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